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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden
sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.2017
MARC BÜHLMANN
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«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
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Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 1

Delegationen und Vertretungen des Parlaments haben unter anderem die Aufgabe, die
Schweiz zu vertreten. Da diese Delegationen hinsichtlich der Geschlechter häufig nur
sehr einseitig und vor allem männlich zusammengesetzt seien, wiederspiegelten sie ein
«veraltetes Gesellschaftsbild» und suggerierten, dass Frauen in der Schweizer Politik
nicht vertreten seien. Mit dieser Begründung forderte Claudia Friedl (sp, SG) mittels
parlamentarischer Initiative eine Mindestquote von 30 Prozent jeden Geschlechts in
diesen Gremien. 
Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in parlamentarischen Vertretungen sei zwar
ein berechtigtes Anliegen, befand eine 12 zu 10-stimmige Mehrheit (1 Enthaltung) der
SPK-NR, es sei aber nicht mittels gesetzlicher Regelung umzusetzen. Bei der
Zusammensetzung parlamentarischer Vertretungen müssten bereits mehrere Kriterien
– Fraktionsstärke, Amtssprache, Landesregion – berücksichtigt werden. Eine
Geschlechterregelung würde die Besetzung nicht nur verkomplizieren, sondern unter
Umständen auch verunmöglichen – etwa wenn eine Fraktion nicht genügend Frauen
stellen könnte. Mit den letzten eidgenössischen Wahlen sei die 30-Prozent-Quote
zudem praktisch bereits erreicht worden. 
In der Debatte zeigte sich die Kommissionsminderheit, vertreten durch Ada Marra (sp,
VD) erstaunt, dass über dieses Thema überhaupt gesprochen werden müsse, sässen im
Parlament doch mittlerweile 38.7 Prozent Frauen. Die Zahlen zeigten allerdings auch,
dass in sechs der elf Delegationen ein Frauenanteil von 30 Prozent eben nicht erreicht
würde. Ein zusätzliches Argument brachte Pierre-Alain Fridez (sp, JU) in die Debatte
ein: Im Europarat werde eine 30-Prozent-Quote eingeführt und für diese Delegation
aus der Schweiz müsse also sowieso eine entsprechende Regel gefunden werden.
Kommissionssprecher Damien Cottier (fdp, NE) wies in der Folge darauf hin, dass sich
die Kommission lediglich gegen eine gesetzliche Regelung wende; einer Absprache
zwischen den einzelnen Fraktionen stehe aber freilich nichts im Weg. Mit einer
formellen und starren Quote – so auch Barbara Steinemann (svp, ZH) ebenfalls für die
Kommission – würden mehr Probleme entstehen als gelöst. Dies sahen 105
Parlamentsmitglieder anscheinend ebenso, womit der parlamentarischen Initiative
keine Folge gegeben wurde. Immerhin 83 Stimmen aus den geschlossenen Fraktionen
der SP, der GP und der GLP, unterstützt von drei FDP-Nationalrätinnen (Jacqueline de
Quattro (fdp, VD), Anna Giacometti (fdp, GR), und Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp,
SG)), hatten die Idee einer Quote gutgeheissen. Drei weitere FDP-Nationalrätinnen
(Doris Fiala (fdp, ZH), Christa Markwalder (fdp, BE) und Isabelle Moret (fdp, VD)) und
SVP-Vertreterin Céline Amaudruz (GE) enthielten sich der Stimme. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

In der Sondersession im Mai 2022 behandelte der Nationalrat die neuste
Mehrwertsteuerrevision, ein «Sammelsurium von Massnahmen» (Schneeberger), die
grösstenteils auf eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer abzielten. Daniela
Schneeberger (fdp, BL) und Céline Amaudruz (svp, GE) stellten dem Rat die Vorlage im
Namen der WAK-NR vor. Die Hauptpunkte der Revision waren in der Eintretensdebatte
kaum umstritten, die Fraktionen zeigten sich aber dennoch wenig begeistert von der
Revision: «Zu dieser Mehrwertsteuergesetzrevision haben Sie sich nicht mit grosser
Begeisterung geäussert», merkte denn auch Finanzminister Maurer an. Er wies jedoch
allfällige Kritik an der Vorlage gleich zu Beginn ans Parlament zurück: Der Bundesrat
habe neben minimalen, unumstrittenen Vereinfachungen lediglich vom Parlament
überwiesene Vorstösse umgesetzt. 
Der Nationalrat schuf nur wenige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.05.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Regelungen: Unter anderem verlangte die Regierung aufgrund der Motionen Stöckli (sp,
BE; Mo. 18.4194) und von Siebenthal (svp, BE; Mo. 18.4363), im Ausland bewirkte
Leistungen der Reisebüros von der Mehrwertsteuer auszunehmen. Damit solle «die
administrative Hürde für ausländische Reisebüros» gesenkt und der Schweizer
Tourismus gefördert werden, erklärte Schneeberger. Die Kommissionsmehrheit
beantragte jedoch erfolgreich die Ablehnung der neuen Regelung, um eine
Benachteiligung der Schweizer Reisebüros zu verhindern. Eine Minderheit Aeschi (svp,
ZG) hatte hier überdies die Leistungen von Wiederverkäufern im Tourismusbereich von
der Mehrwertsteuer ausnehmen wollen, fand damit aber keine Mehrheit.
Auch bei den Bereichen, die von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden sollen,
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. Sie wollte neben den
bereits betroffenen Gesundheitseinrichtungen und neu auszunehmenden Leistungen
der koordinierten Versorgung (Motion Humbel: mitte, AG; Mo. 19.3892) auch Leistungen
von Tageskliniken und Ambulatorien von der Mehrwertsteuer befreien. Zudem sollte
auch das Anbieten von Anlagegruppen von Anlagestiftungen gemäss BVG zukünftig nicht
mehr der Mehrwertsteuer unterliegen. Stillschweigend wurden beide Änderungen
angenommen, erstere gegen einen Minderheitsantrag Birrer-Heimo (sp, LU). 
Des Weiteren schlug die Kommissionsmehrheit vor, dass Steuerpflichtige mit
steuerbaren Leistungen unter CHF 250'000 und ohne Wohn- und Geschäftssitz in der
Schweiz ihre Leistungen zukünftig direkt mit der ESTV abrechnen können und nicht wie
bisher eine Vertreterin oder einen Vertreter bestimmen müssen. Eine Minderheit Marti
(sp, BL) sowie Bundesrat Maurer wollten den diesbezüglichen Status quo verteidigen:
Diese Vertretenden dienten der Kommunikation mit den Steuerpflichtigen und seien
nötig, weil amtliche Dokumente nur im Inland zugestellt werden dürfen. Allerdings
folgte der Nationalrat seiner Kommissionsmehrheit. 
Ansonsten wurden zwar zahlreiche Minderheitsanträge diskutiert, von denen blieb
jedoch der Grossteil erfolglos. So schuf der Nationalrat zum Beispiel wie vom Bundesrat
vorgeschlagen die Plattformbesteuerung der Versandhandelsplattformen, wie sie in
der Motion Vonlanthen (damals noch cvp, FR; 18.3540) gefordert worden war. Da deren
Zahl geringer sei als diejenige der Verkäuferinnen und Verkäufer, könnten die
Lieferungen besser zugeordnet und identifiziert werden, erklärte Daniela Schneeberger
für die Kommission. Diese Änderung stiess denn auch nicht auf Widerstand. Vier
Minderheitsanträge Aeschi verlangten jedoch eine Präzisierung der Regelungen, um
eine Ungleichbehandlung der verschiedenen Plattformen sowie der schweizerischen
gegenüber den ausländischen Plattformen zu verhindern. Finanzminister Maurer
empfahl diese Anträge zur Ablehnung, zumal die vom Bundesrat vorgeschlagene
Regelung «sehr komplex» sei und bei Änderungen «vieles aus dem Lot» geraten könne.
Die Minderheitsanträge wurden in der Folge verworfen. Ergänzend definierte der
Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Begriff «elektronische Plattform». 
Ein weiterer umstrittener Aspekt betraf die Besteuerung der Emissionsrechte. Gemäss
Kommissionssprecherin Schneeberger hatte das Bundesgericht in einem Urteil
entschieden, dass der Emissionshandel zu besteuern sei, um Missbrauch zu verhindern.
Daher habe der Bundesrat eine «generelle Bezugsteuerpflicht [unter anderem] bei der
Übertragung von Emissionsrechten» geschaffen. Diesem Vorschlag wollte die
Kommissionsmehrheit folgen, während eine Minderheit Aeschi den Handel mit CO2-
Emissionsrechten von der Mehrwertsteuer ausnehmen wollte: Die CO2-Zertifikate
seien Lenkungsabgaben. Da mit diesen kein Mehrwert geschaffen werde, müssten sie
auch nicht der Mehrwertsteuer unterstellt werden, argumentierte Thomas Burgherr
(svp, AG), der zudem einen weiteren Minderheitsantrag zu dieser Frage stellte.
Finanzminister Maurer wehrte sich gegen diese Einschätzung und erachtete den Kauf
von Emissionszertifikaten als «klar definierte Leistung». Auch diese Minderheitsanträge
fanden im Nationalrat keine Mehrheit. 
Diskussionen gab es auch um die zukünftige Möglichkeit für ein Gemeinwesen, «von
ihm ausgerichtete Mittel gegenüber dem Empfänger oder der Empfängerin ausdrücklich
als Subvention oder anderen öffentlich-rechtlichen Beitrag» zu definieren – sofern die
entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt sind. Dies hatte eine Motion der WAK-SR
(Mo. 16.3431) gefordert. So stelle sich «immer die Frage, was eine Subvention» sei,
betonte der Finanzminister. Dadurch, dass die Gemeinwesen dies zukünftig festlegen
könnten, schaffe man in dieser Frage Klarheit. Dies bestritt jedoch eine Minderheit
Aeschi, die bezweifelte, dass die ESTV später entsprechende Klassifizierungen
akzeptieren werde. Wiederum folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit. 
Diskutiert wurde auch über die Frage, welche Güter zum reduzierten Satz besteuert
werden sollen. Der Bundesrat hatte diesbezüglich eine Änderung bei den Artikeln der
Monatshygiene beantragt, wie sie in der angenommenen Motion Maire (sp, NE; Mo.
18.4205) verlangt worden war. Eine Minderheit I Schneeberger wollte auf die Schaffung
dieser zusätzlichen Ausnahme verzichten, während eine Minderheit II Gigon (gp, VD) sie
um Windeln und Einlagen gegen Inkontinenz ergänzen wollte. Beide Anträge blieben
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erfolglos, der Nationalrat blieb beim bundesrätlichen Vorschlag. Erfolglos blieb
überdies auch eine Minderheit Friedli (svp, SG) zur Unterstellung der
Beherbergungsleistungen unter den reduzierten Satz anstelle des Sondersatzes.
Insgesamt war in der Beratung lediglich ein Minderheitsantrag erfolgreich, nämlich
derjenige von Markus Ritter (mitte, SG) zur Beschränkung des Vorsteuerabzugs auf die
vom Vorsteuerabzug berechtigten Tätigkeiten. Heute gebe es beim Erwerb von
qualifizierten Beteiligungen einen Vorsteueranspruch «im Rahmen der zum
Vorsteuerabzug berechtigten unternehmerischen Tätigkeiten». Auf zusätzlichen
anderen Tätigkeiten sei jedoch kein solcher Abzug möglich. Durch einen
Änderungsvorschlag der Kommissionsmehrheit entstünde jedoch neu auch auf
Letzteren ein Vorsteueranspruch, was nicht gerechtfertigt sei. Mit 105 zu 77 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) folgte der Nationalrat Ritter in dieser sehr technischen Frage. Die
SVP- und die FDP.Liberale-Fraktion hatten die Version der Kommissionsmehrheit
bevorzugt. 
Stillschweigend hiess die grosse Kammer unter anderem in Übereinstimmung mit einer
weiteren Motion Page (Mo. 17.3657) die Ausnahme der für eine Teilnahme an kulturelle
Anlässe verlangten Entgelte von der Mehrwertsteuer gut. Unbestritten war auch die
Schaffung einer Mithaftung für Mitglieder der geschäftsführenden Organe bei Serien-
Konkursen. Auch die jährliche Abrechnungsmöglichkeit für die Mehrwertsteuer stiess
im Nationalrat nicht auf Widerstand. 
In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat diese thematisch breite
Mehrwertsteuerrevision mit 129 zu 53 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. Sowohl die
ablehnenden Stimmen als auch die Enthaltung stammten von Mitgliedern der SVP-
Fraktion. Zudem nahm der Nationalrat auch die Petitionen von Campax mit dem Titel
«Bloody unfair - runter mit der Tampon-Steuer!» (Pet. 19.2017) und von der
Jugendsession 2017 zur «Überarbeitung der Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV» (Pet.
18.2006) zur Kenntnis. 3

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Modernisierung der Aufsicht in
der 1. Säule und die Optimierung der Aufsicht in der 2. Säule. Die Kommission hatte
zuvor nur wenige Änderungen gegenüber der ständerätlichen Version geschaffen und
die Vorlage mit 18 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen gutgeheissen. Die
Kommissionssprecherinnen Céline Amaudruz (svp, GE) und Regine Sauter (fdp, ZH)
präsentierten dem Rat die Vorlage mit drei Aspekten im AHV- und einem Aspekt im
BVG-Bereich: die Schaffung einer modernen und risikoorientierten Aufsicht, die
Stärkung der Governance und der Verbesserung der Steuerung und Überwachung der
Informationssysteme in der AHV sowie die punktuellen Optimierungen der Aufsicht
über die 2. Säule. 
In einem ersten Block beschäftigte sich der Rat mit der 1. Säule: Hier diskutierte er
insbesondere über drei Minderheitsanträge. Eine Minderheit Rösti (svp, BE) setzte sich
mit dem Fall einer Auflösung einer Verbandsausgleichskasse auseinander. In diesem Fall
müssen andere Kassen die Rentenbeziehenden der aufgelösten Kasse übernehmen,
wofür sie eine Entschädigung erhalten. Um diese Entschädigung bezahlen zu können,
müssen die Ausgleichskassen jeweils Rückstellungen vornehmen. Bundesrat, Ständerat
und Kommissionsmehrheit beabsichtigten nun, subsidiär auch die Gründerverbände
der Ausgleichskassen für diese Entschädigungen aufkommen zu lassen – falls die
aufgelöste Ausgleichskasse zu wenige Rückstellungen getätigt hatte. Die Minderheit
Rösti wollte diese subsidiäre Zuständigkeit jedoch streichen, da sonst die Gefahr
bestehe, dass die Ausgleichskassen die Reservebildung zu wenig ernst nehmen würden.
Mit 131 zu 48 Stimmen fand dieser Vorschlag jedoch nur bei der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion und einem Mitglied der Mitte-Fraktion Zustimmung. 
Die anderen beiden Minderheiten beschäftigten sich mit den von den
Durchführungsstellen verwendeten Informationssystemen. Der Bundesrat hatte deren
Verwendung neu geregelt und wollte der Aufsichtsbehörde ermöglichen, den
Durchführungsstellen Mindestanforderungen an ihre Informationssysteme, etwa zum
Datenschutz, zu definieren. Diese Mindestanforderungen wollten der Ständerat sowie
die Kommissionsmehrheit streichen, während sie eine Minderheit Gysi (sp, SG),
unterstützt von Bundesrat Berset, beibehalten wollte. Für diese «sensible[n]
persönliche[n] Daten» brauche es Mindestanforderungen, betonte Barbara Gysi,
während sich Bundesrat Berset davon «une sorte d'uniformité minimale de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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l'exécution» erhoffte. Kommissionssprecherin Sauter begründete die Ablehnung der
Kommissionsmehrheit gegenüber solchen Mindeststandards mit der Aufsichtsfunktion
der Aufsichtsbehörde: Mit der Definition von Mindestanforderungen würde sie ins
Operative eingreifen, was nicht ihre Aufgabe sei. Mit 98 zu 77 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
setzte sich die Kommissionsmehrheit durch. Eine weitere Minderheit Rösti wehrte sich
dagegen, dass der AHV-Ausgleichsfonds die Entwicklungs- und Betriebskosten der
Informationssysteme übernehmen soll. Konkret gehe es um die Frage, ob der Staat oder
die Durchführungsstellen für die Weiterentwicklung der Informatiksysteme zuständig
sein sollen. Letzteres sei vorzuziehen, da die Durchführungsstellen dann an einem
möglichst effizienten System interessiert seien – entsprechend würden sie die Kosten
der Informationssysteme als Verwaltungskosten verbuchen. Da es «um
[gesamtschweizerisch anwendbare] kassenübergreifende Informatikanwendungen»
gehe, solle der AHV-Ausgleichsfonds für deren Kosten aufkommen, betonte hingegen
die Kommissionsmehrheit. Mit 132 zu 47 Stimmen folgte der Nationalrat auch hier der
Mehrheit seiner Kommission. 

Auch im zweiten Block zur Optimierung der Aufsicht in der beruflichen Vorsorge gab
es zwei Punkte, die relativ ausführlich diskutiert wurden. Einerseits wurde die Frage der
Unabhängigkeit der kantonalen Aufsichtsbehörden besprochen. Der Bundesrat
erachtete diese als nicht gegeben, solange Mitglieder der Kantonsregierungen oder
-verwaltungen auch Einsitz in die Aufsichtsbehörden haben, und schlug daher ein
entsprechendes Einsitzverbot vor. Der Ständerat verneinte anschliessend eine solche
Problematik und strich die entsprechende Regelung. Die Mehrheit der SGK-NR schlug
nun quasi als Kompromiss vor, dass der Einsitz in die Aufsichtsbehörden nur
Mitgliedern desjenigen kantonalen Departements untersagt werden soll, das für die 2.
Säule zuständig ist. Bundesrat Berset erachtete diesen Vorschlag jedoch als in einer
Kollegialbehörde nicht praktikabel. Eine Minderheit I Sauter bevorzugte die
bundesrätliche Lösung, während eine Minderheit II Weichelt (al, ZG) die vorgeschlagene
Regelung um ein Verbot der Beteiligung von Branchenvertretenden ergänzen wollte. Ein
Ausschluss der Exekutivmitglieder, jedoch nicht der Branchenvertretenden sei
«ziemlich janusköpfig» und erfülle die Auflagen der Governance nicht, befand Manuela
Weichelt mit Verweis auf die zahlreichen Vertretenden von Unternehmen und
Stiftungen, die mit der Durchführung der beruflichen Vorsorge verbunden sind, in den
Aufsichtsbehörden. Wie bei der Oberaufsichtskommission «Berufliche Vorsorge»
brauche es auch für die kantonalen Aufsichtsbehörden eine gesetzliche Regelung. Nach
einigen Wirren und einer wiederholten Abstimmung setzte sich der Mehrheitsantrag
gegen die zwei Minderheiten durch.
Interessenkonflikte standen auch im Mittelpunkt des zweiten Diskussionspunkts zur
Aufsicht über die Pensionskassen: die Finanzierung der Vermittlertätigkeiten. Hierzu
hatte der Bundesrat nach der Vernehmlassung eine Regelung ergänzt, wonach er die
Vermittlungstätigkeit für über die Mindestleistungen hinausgehende
Pensionskassenleistungen mittels Verordnung regeln wollte. Damit beabsichtigte er,
Interessenkonflikte der Broker zu bekämpfen. Da nicht die Arbeitgebenden, sondern
die Pensionskassen die Broker bezahlten, hätten Letztere Anreize, diejenigen
Pensionskassen zu empfehlen, die ihnen am meisten Provisionen einbringen, ergänzte
Manuela Weichelt-Picard. Zudem werde für die Vermittlung Geld der Versicherten
ausgegeben, das für die Verzinsung der Guthaben eingesetzt werden könnte.
Entsprechend wollte sie mit einem Minderheitsantrag dem Bundesrat folgen. Regine
Sauter lehnte im Namen der Kommissionsmehrheit die Notwendigkeit einer solchen
Regelung ab – die Vermittlungsgebühren würden heute transparent ausgewiesen, die
KMU könnten die Kosten auch selbst übernehmen. Zudem sei diese Frage nicht in der
Vernehmlassung diskutiert worden, werde stattdessen aber aktuell im Rahmen der
Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes behandelt. Die Kommissionsmehrheit
setzte sich in der Folge mit 119 zu 68 Stimmen gegen den Willen von SP, Grünen und
drei Personen der Mitte-Fraktion auch hier durch. 
Stillschweigend schuf der Nationalrat zudem einige weitere Differenzen zum Ständerat.
Unter anderem lehnte er es ab, im Rahmen dieser Revision die Möglichkeit für eine
elektronische Übermittlung von Entscheiden zu schaffen. Inhaltlich bestehe hier zwar
keine Differenz zum Ständerat, jedoch könne diese Frage nicht ausschliesslich für die
Ausgleichskassen geregelt werden, sondern müsse sich auf alle Sozialversicherungen
beziehen. Entsprechend wollte der Nationalrat eine Revision des
Verwaltungsverfahrensrechts, die bereits im Gange war, abwarten.
Trotz kleineren inhaltlichen Differenzen stiess die Vorlage insgesamt beim ganzen
Nationalrat auf Anklang: In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Vorlage mit 186 zu 0 Stimmen einstimmig an. 4
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In der Sommersession 2022 bereinigte das Parlament die Modernisierung der Aufsicht
in der 1. Säule und die Optimierung der Aufsicht in der 2. Säule. Zuerst beriet der
Ständerat die offenen Differenzen und hiess die meisten Änderungen des Nationalrats
gut. Einziger Streitpunkt war die Frage, ob es Einschränkungen bezüglich des Einsitzes
in die Aufsichtsbehörden geben soll. Der Bundesrat hatte hier ursprünglich
vorgeschlagen, Mitgliedern der Kantonsregierung den Einsitz gänzlich zu verbieten, der
Nationalrat wollte nur die Angehörigen der für die Zweite Säule zuständigen
Departemente vom Einsitz ausschliessen. Der Ständerat lehnte solche Einschränkungen
hingegen erneut ab. Man sehe nicht ein, «wieso Regierungsräte wegen vermuteter
Interessenkonflikte ausgeschlossen werden sollen, die Branche und beaufsichtigte
Körperschaften jedoch in der Aufsichtsbehörde Einsitz nehmen dürfen», begründete
Erich Ettlin (mitte, OW) diesen Einwand im Namen der Mehrheit der SGK-SR. Eine
Minderheit Müller (fdp, LU) beantragte hingegen, die Regelung des Nationalrats zu
übernehmen. Seit der Strukturreform beim BVG 2011 wolle man die Dominanz der
Regierungsratsmitglieder in den regionalen Aufsichtsbehörden reduzieren, nun solle
man dies explizit auf Gesetzesstufe regeln. Mit 28 zu 15 Stimmen folgte die kleine
Kammer jedoch der Kommissionsmehrheit. Bereinigt wurde hingegen die Frage, ob
Versicherungsträger ihre Entscheide elektronisch zustellen können sollen. Der
Ständerat hatte eine solche Möglichkeit zuvor gegen den Willen des Nationalrats
gutgeheissen, folgte nun aber einer Minderheit Rechsteiner (sp, SG), der auf die
Tragweite dieser Bestimmung verwies. Wichtige Entscheide, die anfechtbar sein sollen,
müssten auch zukünftig schriftlich erfolgen, forderte er. Zudem sei eine
Vernehmlassung zur Digitalisierung in der Verwaltung und im Justizwesen im Gange, die
eine umfassende Lösung dieser Problematik anstrebe. Mit 24 zu 18 Stimmen folgte der
Rat der Minderheit und bereinigte diese Differenz. 

In der Nationalratsdebatte stellten die Kommissionssprecherinnen Céline Amaudruz
(svp, GE) und Regine Sauter (fdp, ZH) klar, wie die vom Nationalrat vorgeschlagene
Bestimmung zur Mitgliedschaft in den Aufsichtsbehörden der beruflichen Vorsorge zu
verstehen war: Einsitz haben dürften demnach weder Regierungsrätinnen und
Regierungsräte der betroffenen Departemente, noch Mitarbeitende der betroffenen
Departemente. Mit 23 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) hatte die SGK-NR entschieden,
an dieser Bestimmung festzuhalten – entsprechend folgte ihr die grosse Kammer
stillschweigend. Ob diesem deutlichen Resultat in der grossen Kammer gab der
Ständerat in der Folge nach und sprach sich für die vom Nationalrat formulierte
Regelung aus.

Somit konnte die letzte Differenz der Vorlage bereinigt werden und die Modernisierung
der AHV war bereit für die Schlussabstimmungen. Diese passierte der Entwurf ohne
Widerstand: Mit 197 zu 0 Stimmen und 41 zu 0 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) stellten
sich beide Räte hinter die getroffenen Regelungen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der vom
Gewerkschaftsbund lancierten Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter
(Initiative für eine 13. AHV-Rente)» auseinander. An der ausführlichen allgemeinen
Aussprache mit 114 Wortmeldungen beteiligten sich zahlreiche Personen aus allen
Fraktionen. Zu Beginn präsentierten Céline Amaudruz (svp, GE) und Andri Silberschmidt
(fdp, ZH) die Initiative und legten die Position der Kommissionsmehrheit dar. Sie
betonten, dass die AHV ihr in der Verfassung definiertes Ziel für die Mehrheit aller
Rentnerinnen und Rentner gut erfülle und dass für diejenigen 12.5 Prozent, für welche
die AHV eben nicht ausreiche, die Ergänzungsleistungen geschaffen worden seien.
Insgesamt sei das Drei-Säulen-System der Altersvorsorge sehr leistungsstark, betonte
etwa Silberschmidt. Die Initiative wolle nun aber nicht nur die Situation der bedürftigen
Personen – die es durchaus gebe – verbessern, sondern allen per
«Giesskannenprinzip» eine Rentenerhöhung von 8.3 Prozent gewähren. Im Jahr 2032
zum Beispiel würde dies zu Mehrausgaben von fast CHF 5 Mrd. führen, ergänzte
Amaudruz. Die für eine Finanzierung nötige Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1.1
Prozentpunkte oder der Lohnabzüge um 0.8 Prozentpunkte lehne die
Kommissionsmehrheit ebenfalls ab. Schliesslich benachteilige die Initiative Personen
mit einer IV- oder Hinterlassenenrente, zumal gemäss Initiativtext nur die Beziehenden
einer AHV-Altersrente eine dreizehnte Rente erhalten sollten.
Diese Meinung teilten in der Folge zahlreiche Sprechende der SVP-, der FDP- und der
Mitte-Fraktion. Sie lehnten zudem einen Gegenvorschlag, den Mitglieder der SP- und
der Grünen-Fraktion in der Debatte mehrfach forderten, ab. Stattdessen verwiesen sie
unter anderem auf eigene Projekte zur Reform der AHV, etwa auf die Renteninitiative
der Jungfreisinnigen oder auf Bemühungen der Mitte-Fraktion «[pour abolir] les

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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désavantages d'être marié» (Benjamin Roduit; mitte, VS), also zur Abschaffung der
Benachteiligung der Verheirateten (bei den Steuern und den Renten). Etwas
wohlgesinnter zeigten sich die Grünliberalen gegenüber der Initiative. Man lehne zwar
eine Rentenerhöhung für die reichsten Haushalte ab, würde eine solche aber für die
«ärmsten und ärmeren 30 bis 40 Prozent [der] Rentenhaushalte» befürworten (Melanie
Mettler; glp, BE). Ihren Vorschlag für eine entsprechende Kommissionsinitiative habe
die bürgerliche Mehrheit in der Kommission jedoch abgelehnt. 

Somit erhielt die Volksinitiative nur aus Kreisen der SP und der Grünen Unterstützung.
SGB-Präsident Maillard (sp, VD) begründete seinen Minderheitsantrag auf eine
Empfehlung zur Annahme der Initiative: Er lobte die Solidarität, die man vor 75 Jahren
mit der Schaffung der AHV gestärkt habe. Heute könne aber das Versprechen von
damals aufgrund steigender Kosten und sinkender BVG-Renten – bei gleichem Kapital
seien die Pensionskassenrenten heute 20 Prozent weniger wert als vor 15 Jahren – nicht
mehr eingehalten werden. Folglich seien Massnahmen nötig; wenn nicht durch eine 13.
AHV-Rente, dann solle das Parlament in einem Gegenvorschlag alternative Massnahmen
vorschlagen, forderte er. Zahlreiche Sprechende der SP- und der Grünen-Fraktion
ergänzten die Argumentation Maillards. So sei die Initiative gerade für Frauen, die im
Schnitt eine um ein Drittel tiefere Altersrente hätten als Männer, zentral; zudem sei das
«Umlageverfahren [...] am effektivsten, billigsten und fairsten» (Prelicz-Huber; gp, ZH),
wurde argumentiert. Nicht gespart wurde von links-grüner Seite denn auch an Kritik an
der beruflichen Vorsorge sowie an der neuen BVG-21-Reform, welche CHF 3 Mrd. koste
und durch welche die Versicherten höhere Beiträge für tiefere Renten bezahlen
müssten als bisher. Folglich seien die zusätzlichen Ausgaben für die AHV im Rahmen
dieser Initiative sinnvoller, dadurch erhielten die Rentnerinnen und Rentner auch
tatsächlich höhere Renten. Zur Finanzierung könne man daher zum Beispiel auch die
«0.8 Prozent [an Lohnprozenten], die es für die Initiative braucht, vom BVG in die AHV
hinüberschieben», schlug etwa Jacqueline Badran (sp, ZH) vor. 

Abschliessend empfahl Gesundheitsminister Berset die Initiative im Namen des
Bundesrates zur Ablehnung. Zwar müsse man eine Lösung für die gesunkenen BVG-
Renten finden, dies solle aber nicht mit der vorgeschlagenen Initiative geschehen, da
der dafür nötige finanzielle Spielraum in der AHV fehle. Mit 123 zu 67 Stimmen sprach
sich der Nationalrat in der Folge für den Mehrheitsantrag aus und empfahl die Initiative
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Ablehnung. Entsprechend der
Wortmeldungen stimmten die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion geschlossen
für den Minderheitsantrag, die übrigen Fraktionen geschlossen für den
Mehrheitsantrag. 6

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

En mars 2020, la députée Céline Amaudruz (udc, GE) a défendu deux initiatives
parlementaires au contenu semblable. Ces deux textes visent à lutter contre
l'augmentation des violences envers les femmes. Selon la conseillère nationale, cette
augmentation est imputable à deux phénomènes: premièrement le planétaire
mouvement #metoo, qui a permis à de nombreuses femmes de briser la loi du silence
et de dénoncer les agressions sexuelles dont elles ont été victimes; deuxièmement,
l'arrivée en Suisse de nombreux hommes immigrés. Selon Céline Amaudruz, «le mode
vestimentaire occidental emprunté par les femmes est perçu à tort par certains
migrants comme un consentement présumé à toutes leurs avances», le refus de ces
avances entraînerait alors des violences contre les femmes. La solution proposée par la
députée consiste à relever les maximums légaux des peines prévues pour les
infractions dont sont victimes les femmes en raison de leur appartenance au sexe
féminin (initiative parlementaire 18.453) ainsi que d'augmenter les peines minimales
(initiative parlementaire 18.454). Les agents et agentes des services d'urgence de l'Etat
(police, pompiers, sécurité, etc.) étant eux et elles aussi victimes de l'augmentation des
violences selon Céline Amaudruz, elle propose qu'ils soient protégés par les deux
modifications du code pénal, au même titre que les femmes.
Les objets ont été traités en catégorie V, ce qui veut dire que la procédure s'est faite
sans débat, par écrit, au grand regret de la députée UDC. La CAJ-CN s'était prononcée
par 16 voix contre 4 et 4 abstentions défavorablement sur les deux initiatives, jugeant
que les principes de proportionnalité et d'égalité devant la loi, inscrits dans la
Constitution, ne pourraient pas être respectés en cas d'acceptation de l'initiative. Les
seules voix en faveur des initiatives provenaient de l'UDC, qui n'a pourtant pas voté

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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SOPHIE GUIGNARD
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unanimement, deux, respectivement trois députés s'y étant opposés. Les deux
initiatives ont ainsi été refusées par 141 voix contre 50 et par 144 voix contre 49. 7

Sibel Arslan (basta, BS) zitierte aktuelle Zahlen des BFS, um ihr Postulat zur Förderung
des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen zu begründen: Gemäss dem BFS blieben
Frauen dem Arbeitsmarkt aufgrund einer Familienpause im Durchschnitt fünfeinhalb
Jahre fern, wobei das beruflich erworbene Know-How an Wert verliere. Die durch den
Bund beschlossenen Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung seien zwar
wichtig, aber an sich nicht ausreichend, um Frauen den beruflichen Wiedereinstieg zu
erleichtern, so die Basler Nationalrätin. Deswegen verlangte sie in ihrem Vorstoss vom
Bundesrat die Erarbeitung einer Gesamtstrategie und eines Massnahmenplans –
abgestimmt auf die unterschiedlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Frauen. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, welches jedoch in der
Frühjahrssession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH) bekämpft wurde, unter anderem
weil sie befürchtete, dass dadurch «die Mütter oder die Kinder [...] von der Familie
entfernt» würden. Ihre ablehnende Haltung wurde in der Sommersession von einer
grossen Mehrheit der FDP-Fraktion sowie von der fast einstimmigen SVP-Fraktion
unterstützt – die SVP-Vertretenden Amaudruz (GE) und Addor (VS) enthielten sich der
Stimme. Die restlichen Ratsmitglieder befürworteten das Postulat, sodass dieses mit 117
zu 71 Stimmen angenommen wurde. 8

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
MARLÈNE GERBER

Um die Zunahme von Gewalttaten gegen Frauen zu stoppen, verlangte eine
parlamentarische Initiative Amaudruz (svp, GE) als abschreckende Massnahme die
Einführung einer Freiheitsstrafe bei Körperverletzungen gegenüber einer Frau.
Gemäss geltendem Recht wird eine Körperverletzung nur dann mit einer Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn sie eine «schwere Schädigung des
Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht»
(Art. 122 StGB). Dadurch würden andere psychische Beeinträchtigungen, die Opfer bei
Gewalteinwirkung erleiden, kleingeredet und das Strafmass davon abhängig gemacht,
«wie das Opfer das Trauma überwindet», was nicht sein dürfe, so die Initiantin in der
Begründung ihres Anliegens. 
Mit 7 zu 2 Stimmen empfahl die erstberatende RK-NR, der Initiative keine Folge zu
geben. Die 15 Enthaltungen sowie die Ausführungen im Kommissionsbericht zeigten
jedoch, dass ein Teil der Kommission der Initiative durchaus Verständnis
entgegenbrachte. Die RK-NR erachtete es allerdings als problematisch, ein Strafmass
lediglich aufgrund des Geschlechts des Opfers zu verschärfen. Dadurch würde eine
nicht zulässige «grundrechts- und verfassungswidrige Ungleichbehandlung eingeführt».
Zudem verwies die Kommission auf die laufenden Arbeiten zur
Strafrahmenharmonisierung, weswegen sie von parallelen Gesetzesrevisionen absehen
wolle. Nicht zuletzt wurden in der Kommission auch Zweifel laut, ob mit der
parlamentarischen Initiative die gewünschte präventive Wirkung tatsächlich erzielt
werden könne. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2022
MARLÈNE GERBER

Die Diskussionen um das Thema «Frauen im Bundesrat» begannen bereits fünf Tage
nach dem Rücktritt von Ueli Maurer und begleiteten die ganzen Bundesratswahlen
2022. Die NZZ titelte zu Beginn, dass die SVP «auffällig viele Bundesratskandidatinnen»
habe und «plötzlich Frauenpartei» sei. Auch wenn Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) und Diana Gutjahr (svp, TG) bereits abgesagt hätten, hätten die Medien mit Esther
Friedli (svp, SG), Natalie Rickli (svp, ZH), Monika Rüegger (svp, OW) und Cornelia Stamm
Hurter (SH, svp) «für eine Partei ohne Frauenförderungsprogramm [...] erstaunlich viele
valable Kandidatinnen» ausgemacht. Nachdem bis auf die Nidwalder Regierungsrätin
Michèle Blöchliger (NW, svp) alle Kandidatinnen abgesagt hatten, drehte jedoch der
Wind in der Berichterstattung: Der SVP mangle es an Frauen, titelte etwa 24Heures. Sie
bleibe «le parti des hommes», schrieb Le Temps, wofür sie die lediglich knapp 20
Prozent gewählten SVP-Frauen im nationalen Parlament, aber auch das Verhalten der
Männer in der Partei als Belege ins Feld führte. Ueli Maurer habe 2014 Frauen
beispielsweise als «Gebrauchtgegenstände im Haushalt» bezeichnet. Entsprechend
habe Michèle Blöchliger gegen die männlichen SVP-Schwergewichte auch keine
Chance. Der Tages-Anzeiger erinnerte daran, dass die SVP in Geschlechterfragen
bereits einmal weiter gewesen sei: Im Jahr 2000 habe sie Rita Fuhrer als
Bundesratskandidatin vorgeschlagen, das Parlament habe damals jedoch Samuel
Schmid gewählt. Die Sonntagszeitung sprach ob der vielen Absagen hingegen von einer
«Partei der Feiglinginnen».  

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Zwar forderten nicht wenige Exponentinnen und Exponenten der SVP – etwa Toni
Brunner (svp, SG), der der Findungskommission angehörte, Nationalrätin Céline
Amaudruz (svp, GE) oder gar Christoph Blocher –, dass die Partei dem Parlament eine
Kandidatin und einen Kandidaten zur Auswahl präsentiere. Letztlich war die einzige
Frau unter den offiziell Kandidierenden allerdings chancenlos: In der Fraktion sprachen
sich nur 4 (von 51) Mitgliedern für die Nidwaldner Kandidatin Blöchlinger aus.

Nicht nur die Gleichstellung von Frauen und Männern, auch die Genderdebatte erhielt
im Zusammenhang mit den Wahlen einige mediale Aufmerksamkeit. So sorgte eine im
Rahmen seiner Rücktrittsankündigung gemachte Aussage von Ueli Maurer für Kritik,
wonach es keine Rolle spiele, ob eine Frau oder ein Mann seine Nachfolge übernehmen
werde – «solange es kein ‹Es› ist, geht es ja noch». Das Transgender-Netzwerk forderte
vom scheidenden Bundesrat eine Entschuldigung und Kim de l’Horizon, die
genderfluide, nichtbinäre Person, die mit ihrem Debütroman 2022 mit dem Schweizer
und dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden war, fragte in einem NZZ-
Feuilletonbeitrag, was so schlimm am Körper von Kim de l'Horizon sei, dass ihn Ueli
Maurer von politischer Führung ausschliessen wolle. Kim de l'Horizon lade den noch
amtierenden Bundesrat auf ein Bier ein, damit dieser ein «Es» kennenlernen könne. 

Diese Debatten waren jedoch in der Folge auch deshalb nur noch Randthema, weil die
Gleichstellungsdiskussion kurz nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga auf die SP
übersprangen, nachdem die Parteileitung bekannt gegeben hatte, dass die SP auf ein
reines Frauenticket setzen werde. Es sei «logisch», dass die SP nur Frauen aufstelle,
weil sie mit Alain Berset bereits einen Mann in der Regierung habe, war zwar zuerst der
allgemeine mediale Tenor gewesen. Auch nachdem Daniel Jositsch (sp, ZH), der selber
Ambitionen auf den Sitz in der Bundesregierung hegte, diese Entscheidung kritisiert
und eine eigene Kandidatur in den Raum gestellt hatte, war im linken Lager
unbestritten, dass nur eine Frau als Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga in Frage
kommen würde – auch wenn dieser Entscheid auch von einigen SP-Frauen kritisiert
wurde. Einige Kritik wurde jedoch auch aus dem bürgerlichen Lager laut.

Für mehr mediale Aufmerksamkeit sorgte hingegen die von Tamara Funiciello (sp, ZH)
lancierte Überlegung, dass es im Bundesrat mehr junge Mütter mit schulpflichtigen
Kindern brauche, damit die Gleichstellung und die Diskussion um die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie Fortschritte machten. Im Sonntagsblick wurde vermutet, dass junge
Mütter wohl bei einer Wahl stärker in der Kritik stehen und wahlweise als schlechte
Mutter oder schlechte Bundesrätin gelten würden. Mit Elisabeth Kopp, Micheline
Calmy-Rey und Eveline Widmer-Schlumpf seien zwar bereits Mütter in der
Landesregierung gewesen, nur die Tochter von Elisabeth Kopp sei damals allerdings im
schulpflichtigen Alter gewesen, berichtete der Tages-Anzeiger. Karin Keller-Sutter habe
vor einigen Jahren gar gesagt, dass ihre politische Karriere mit Kindern nicht möglich
gewesen wäre. In anderen Ländern sei es hingegen Realität, dass junge Frauen mit
Kindern Regierungsverantwortung übernähmen. Natürlich sei es in der Schweiz
unüblich, dass jemand zwischen 30 und 40 Bundesrätin werde, dennoch sei es nie
jemandem in den Sinn gekommen, bei Alain Berset in der entsprechenden Situation
nach Vereinbarkeit von Amt und Familie zu fragen, so der Tages-Anzeiger. Freilich habe
es auch schon Männer gegeben, die aus familiären Gründen auf einen
Bundesratsposten verzichtet hätten, aktuell etwa Marcel Dettling (svp, SZ) bei der
Nachfolge von Ueli Maurer. Die NZZ meinte hingegen, dass die Frage nicht sei, ob die
Schweiz dafür bereit sei, sondern ob junge Schweizer Mütter sich überhaupt zur
Verfügung stellen würden. 
Vor allem bei der Kandidatur von Evi Allemann (BE, sp) war das Thema «junge Mütter im
Bundesrat» Gegenstand jedes Interviews mit der Bernerin. Es sei «vielleicht eine neue
Selbstverständlichkeit», dass junge Frauen, die vor 20 Jahren gewählt worden seien,
dank ihrer Erfahrung mehr Verantwortung übernehmen wollten, mutmasste Evi
Allemann in einem dieser Interviews. Ihre Arbeit im Regierungsrat des Kantons Bern
zeige, dass es sehr wohl möglich sei, Kinder zu haben und ein Regierungsamt zu
bekleiden, gab sie dabei zu Protokoll. 

Dass Politikerinnen auch medial anders beurteilt werden als Politiker, zeigte dann auch
die Kandidatur von Eva Herzog (sp, BS). Nicht ihre Mutterschaft, sondern ihr Alter war
häufig Gegenstand der Berichterstattung: «Es ist halt immer das Gleiche. Zuerst sind
die Frauen zu jung und unerfahren, dann haben sie Kinder und es geht nicht, und am
Schluss sind sie zu alt», kritisierte die Basler Ständerätin die entsprechenden
Diskussionen. Beim SVP-Kandidaten Heinz Tännler (ZG, svp), der 62 Jahre alt sei, rede
niemand über das Alter. Letztlich gehe es im Bundesrat aber weder um Geschlecht,
Familie oder Alter, sondern um Dossierkenntnisse, so Eva Herzog. 
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Interessanterweise wurde das Thema Vereinbarkeit von Amt und Familie in der
Deutschschweizer Presse wesentlich virulenter diskutiert als in der Westschweizer
Presse. Als möglichen Grund erachtete Min Li Marti (sp, ZH) in einem Interview mit der
NZZ, dass die Vorstellung, dass Familie Privatsache sei und eine Frau, die sich nicht den
Kindern widme, eine Rabenmutter sei, in der Deutschschweiz viel stärker verbreitet sei
als in der Romandie. 

Als positiv wurde es hingegen vielfach erachtet, dass die Diskussion um
Frauenvertretung im Bundesrat heute wesentlich wichtiger sei als noch vor ein paar
Jahren. Dass die Vertretung von Frauen in der Politik heute viel stärker als
Selbstverständlichkeit betrachtet werde, sei ein grosser Fortschritt, urteilte etwa der
Tages-Anzeiger. Vielleicht würden künftig andere Kriterien wichtiger. In der Tat gab es
im Vorfeld der Ersatzwahlen etwa auch Forderungen für eine bessere Repräsentation
hinsichtlich Ausbildung und von «Nicht-Studierten» im Bundesrat. Im Zusammenhang
mit möglichen Wahlkriterien wurde zudem oft darauf hingewiesen, dass die früher
bedeutende Konfessionszugehörigkeit heute überhaupt keine Rolle mehr spiele.

Mehrfach Grund für Kritik lieferte schliesslich die mediale Berichterstattung zu den
Wahlen selbst. So spielten bei der Analyse der Gründe für die Wahl Albert Röstis und
Elisabeth Baume-Schneiders in den meisten Deutschschweizer Medien
Geschlechterdiskussionen eine relevante Rolle. Hervorgehoben wurde vor allem die im
Vergleich zu Eva Herzog sympathischere Art der Jurassierin. Die NZZ beispielsweise
kritisierte, dass die «sich zugänglicher und mütterlicher» präsentierende Elisabeth
Baume-Schneider die «pragmatisch, kompetent und maximal unabhängig» und
«überdurchschnittlich starke Kandidatin» Eva Herzog habe übertrumpfen können. Dies
habe einen «schale[n] Nachgeschmack». Bei den beiden SVP-Kandidaten waren solche
Attribute kaum zu finden. Zwar wurde anders als noch bei früheren
Bundesrätinnenwahlen kaum über Frisur oder Kleidung geschrieben, trotzdem war
auffällig, dass nur bei den Frauen ein «sympathisches und mütterliches» Auftreten als
möglicher Wahlgrund aufgeführt wurde, nicht aber bei den beiden Männern. Albert
Rösti wurde weder als «väterlich» noch als «zugänglich» beschrieben. Er sei zwar «ein
fröhlicher Mensch», so die NZZ, er habe aber eine «andere Eigenschaft, die ihn für den
harten Job eines Bundesrats empfiehlt: Er ist zäh». 

Umgekehrt wurde insbesondere von verschiedenen Frauen mehrfach kritisiert, dass
einmal mehr, wie bereits bei der Wahl von Ruth Metzler 1999, nicht die kompetentere,
sondern die «Frohnatur», wie es die NZZ ausdrückte, gewonnen habe. «Starke Frauen»
hätten es demnach schwer, von den Männern gewählt zu werden, lautete die Kritik.
Hingegen verwies die NZZ darauf, dass auch bei den Männern nicht selten der
«Gmögigere» gewinne.

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Bereits kurz nachdem ein Komitee, prominent vertreten durch die beiden SVP-
Nationalrätinnen Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE), zwei
Volksinitativen zur Einschränkung des Rechts auf Abtreibung lanciert hatte, äusserten
sich andere SVP-Exponentinnen kritisch zu den beiden Volksbegehren, die konkret
«einen Tag Bedenkzeit vor jeder Abtreibung» sowie ein Verbot von Spätabtreibungen
fordern. In einem Streitgespräch mit Andrea Geissbühler über die Bedenkzeit-Initiative
sprach die Präsidentin der Jungen SVP Zürich, Camille Lothe, im Tages-Anzeiger von
«ein[em] massive[n] Eingriff» in die persönliche Freiheit von Frauen. Gegenüber «24
Heures» gab SVP-Vizepräsidentin Céline Amaudruz (GE) zu Protokoll, dass es bei der
Frage der Abtreibung sowohl das Wohl des Kindes als auch dasjenige der schwangeren
Frau zu berücksichtigen gelte und sie das bestehende Recht auf Abtreibung deswegen
unter keinen Umständen angreifen wolle. Bereits 2014 hatte sich Amaudruz prominent
gegen die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» gestellt – entgegen
der Parole ihrer Partei. 
Wie sich die SVP insgesamt zu den beiden neuen Volksinitiativen stellen würde, blieb
vorerst offen. Ein Blick auf die namentliche Abstimmung im Nationalrat über eine
Motion Estermann mit ähnlicher Stossrichtung (Mo. 20.3191) zeigte im Mai 2022 indes,
dass die Westschweizer SVP-Vizepräsidentin Amaudruz nicht die einzige
Parteivertreterin war, die dem Anliegen nur wenig abgewinnen konnte. Von den 12 an

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.02.2022
MARLÈNE GERBER
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der Abstimmung teilnehmenden SVP-Nationalrätinnen fand die Motion lediglich bei
deren 4 Unterstützung, wogegen sich 5 dagegen aussprachen und 3 weitere sich der
Stimme enthielten. Im Unterschied zu den mehrheitlich skeptisch positionierten SVP-
Nationalrätinnen stellten sich die männlichen Nationalratsmitglieder der SVP
grossmehrheitlich hinter die Motion. Dennoch fanden sich unter den 38 an der
Abstimmung teilnehmenden SVP-Nationalräten 5 ablehnende sowie 4 enthaltende
Stimmen – zu Letzteren zählte unter anderem Parteipräsident Thomas Aeschi. Dass sich
die SVP-Frauen in der Abtreibungsfrage teilweise anders positionieren als ihre
männlichen Parteikollegen, ist jedoch nichts Neues; bereits 2002 hatten die SVP Frauen
im Gegensatz zur SVP Schweiz die Ja-Parole zur Fristenregelung gefasst. 10
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